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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Trinkwasserzweckverband „Hainich“ 
 
Mühlhäuser Straße 93 
 
99986 Vogtei / OT Oberdorla 
 
 

E i n l a d u n g 
 
 

Die konstituierende Verbandsversammlung findet am Donnerstag, den 24.10.2019 um 19.00 Uhr 
im Versammlungsraum ( 1.Etage ) der Gemeindeverwaltung Vogtei / OT Oberdorla, Hanfsack 3, 
statt. 
 
 
Tagesordnung : 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
2. Anträge zur Tagesordnung 
 
3.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 25.04.2019 
 
4. Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 
 5.       Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
 
6. Wahl des Werkausschusses 
 
7. Informationen / Anfragen 
 
 
 
Sollte die Verbandsversammlung aufgrund fehlender Verbandsräte nicht beschlussfähig sein, 
wird sie entsprechend § 6, Absatz 6 der Satzung des Zweckverbandes „ 
Trinkwasserzweckverband Hainich“ innerhalb von 4 Wochen nochmals einberufen. Diesmal ist 
sie jedoch ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bötticher 
Verbandsvorsitzender 
 


